
Sportclub Freising 1919 e.V.

Wahlordnung

Präambel

Die Regelungen in dieser Vereinsordnung beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer. Soweit in dieser Vereinsordnung im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit der jeweiligen Regelung. Durch die Verwendung ausschließlich männlicher Bezeichnungen soll nicht infrage gestellt werden, dass jedes Mitglied Anspruch auf eine Anrede hat, die seinem Geschlecht entspricht, und dass der Zugang zu allen Ämtern Frauen und Männern in gleicher Weise offensteht.

§ 1 Ermächtigungsgrundlage 
Grundlage für diese Wahlordnung ist die Satzung des Vereins in ihrer jeweils gültigen Fassung.

§ 2 Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem
Stellvertreter geleitet und ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig. Beschlüsse und Abstimmungen bei Wahlen werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst.

§ 3 Der Versammlungsleiter bestellt vor der Wahl einen Wahlausschuss. 

§ 4 Der Wahlausschuss hat 3 Mitglieder. In der Regel sind dies die „großen“ Abteilungsleiter (Hand-, Fuß- und Volleyball). Die Mitglieder des Wahlausschusses wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Diesem obliegen die Leitung und Durchführung der Wahl. 

§ 5 Ablauf der Wahl
Die Wahlen finden grundsätzlich offen durch Handheben statt. Auf Antrag von 10% der Mitglieder kann eine geheime Abstimmung vorgenommen werden. Der Vorsitzende des Wahlausschusses prüft ob ein entsprechender Antrag vorliegt und gibt bekannt ob offen oder geheim gewählt wird.
Vor der Wahl bittet er die Mitglieder durch Handzeichen um Entlastung des bisherigen Vorstandes.

1. Gewählt wird der Vorstand. Er besteht aus
 
• dem 1. Vorsitzenden
• dem stellvertretenden Vorsitzenden
• dem Schatzmeister
• dem Schriftführer
• dem Jugendleiter
Mehrere Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

Der Wahlleiter nimmt die einzelnen Wahlvorschläge entgegen, gibt sie der Versammlung bekannt und führt die Wahl, beginnend mit dem Schriftführer, durch. Er gibt das Wahlergebnis bekannt und befragt den Gewählten, ob sie die Wahl annehmen. Für den Fall, dass ein Gewählter die Wahl nicht annimmt, wird die Wahlhandlung wiederholt. Der eben gewählte Schriftführer führt Protokoll.
Die Abteilungsleiter und die Kassenprüfer werden durch den Wahlleiter benannt und mit jeweils einfacher Mehrheit im Block durch Handzeichen der anwesenden Mitglieder bestellt.

2. Der Vereinsausschuss besteht aus

- dem Vorstand
- den Abteilungsleitern oder deren Stellvertretern
- den weiteren Vereinsausschussmitgliedern

3. Der erweiterte Vereinsausschuss besteht aus:

[bookmark: _Hlk106112520]- dem stellvertretenden Schriftführer
- dem stellvertretenden Schatzmeister
- dem Vereinsjugendsprecher. 
- je einem Abteilungsjugendleiter (benannt durch die Abteilungsleiter)

Sie werden durch die Mitgliederversammlung, in der gleichen Weise wie der Vorstand, gewählt. Die Stellvertreter der Abteilungsleiter werden von den Abteilungen benannt. Sie müssen nicht von der Mitgliederversammlung bestellt oder gewählt werden. 


§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 08.07.2022 in Kraft
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